
Gemeinschaftsarbeit

Flächen, durch Maßnahmen der —> terri
torialen Rationalisierung (z. B. Schaffung 
von Siloanlagen und Unterstellmöglich
keiten für die Landtechnik, Rekonstruk
tion bzw. Erhaltung von Altställen, 
Transportkoordinierung, Gewinnung zu
sätzlicher Arbeitskräfte für Saisonarbei- 
ten);

- die Arbeits- und Lebensbedingungen der 
Werktätigen und das gesellschaftliche Le
ben bis in die Örtsteile so zu entwickeln 
und zu gestalten, daß sich die Bürger, be
sonders auch die Jugend, wohl und gebor
gen fühlen. Dazu gehört, die Wohnbedin
gungen zu verbessern, die sozialen und 
anderen öffentlichen Einrichtungen zu 
pflegen und instand zu halten, das Orts
bild zu verschönern, die —> Stadt- und Ge
meindeordnungen sowie Sicherheit und 
Ordnung durchzusetzen, die Eigenver
sorgung in den Dorfverkaufsstellen mit 
Obst, Gemüse und Eiern zu sichern, die 
Öffnungszeiten der Läden, Dienstlei- 
stungs- und Betreuungseinrichtungen 
dem Leben auf dem Lande anzupassen, 
den Nahverkehr entsprechend den örtli
chen Erfordernissen zu gestalten und ein 
vielseitiges geistig-kulturelles Leben bei 
Pflege örtlicher Traditionen zu entwik- 
keln.

Zur Erfüllung dieser Aufgaben brauchen die 
Volksvertretungen, ihre Räte und besonders 
die —> Bürgermeister die Unterstützung der 
—> Kreistage, Räte der Kreise und deren Vor
sitzenden.
Die Volksvertretungen der Städte und Ge
meinden erfüllen die ihnen übertragenen 
Aufgaben, Rechte und Pflichten unter Füh
rung der Partei der Arbeiterklasse durch die 
Beratung und Entscheidung von grundlegen
den Fragen in ihren Tagungen, durch die Tä
tigkeit des Rates, der Kommissionen und das 
Wirken ihrer Abgeordneten. Wichtige Doku
mente, die die Volksvertretungen als Grund
lage ihrer Tätigkeit und des Wirkens ihrer Or
gane und Abgeordneten beschließen, sind der 
Jahresplan, der Haushaltsplan, der Jugend
förderungsplan, das Wettbewerbsprogramm 
(—» „Mach mit!“-Wettbewerb) sowie die 
Stadt- bzw. Gemeindeordnung. Die Volks
vertretungen arbeiten eng mit den Organisa
tionen der Werktätigen, besonders den Ge

werkschaften, der Vereinigung der gegensei
tigen Bauernhilfe/Bäuerliche Handelsgenos
senschaft und dem Verband der Kleingärtner, 
Siedler und Kleintierzüchter sowie mit den 
Ausschüssen der Nationalen Front zu
sammen.
Die Abgeordneten in den Städten und Ge
meinden tragen wesentlich dazu bei, die Poli
tik von Partei und Regierung und ihre Ver
wirklichung in der Gemeinde den Einwoh
nern in Gesprächen, Begegnungen und in an
deren Formen zu erläutern (-» Familienge
spräche). Im Rahmen der ständigen Kommis
sionen leisten sie eine maßgebliche Arbeit zur 
Vorbereitung und Umsetzung der Beschlüsse 
der Volksvertretung. Sie unterstützen we
sentlich die Arbeit des Rates, der überwie
gend aus ehrenamtlichen Mitgliedern besteht 
und in der Mehrzahl der Gemeinden über kei
ne Fachorgane verfügt.

L. Steglich/W. Böhme/M. Wendler, Stärkung 
der Staatsmacht in den Städten und Gemein
den, Berlin 1983 (Der sozialistische Staat, 
Theorie - Leitung - Planung); F. Stempel, 
Mach-mit-Wettbewerb - vorbereiten, organi
sieren, planen, Berlin 1979 (Der sozialistische 
Staat, Theorie - Leitung - Planung); Zur Ar
beit mit Stadtordnungen/Ortssatzungen, Ber
lin 1979 (Der sozialistische Staat, Theorie - 
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Generalbebauungsplan - langfristiges städte
bauliches Planungsinstrument der Volksver
tretung und ihres Rates in Stadtkreisen und 
anderen Städten, soweit der Bezirkstag bzw. 
sein Rat die Ausarbeitung von G. für diese 
Städte beschlossen hat. Der G. bezieht sich 
auf eine Zeitspanne von 15 bis 20 Jahren, zu
mindest auf die nächsten 3 Fünfjahrplanzeit- 
räume, und sollte dementsprechend in zeitli
che Abschnitte unterteilt sein. Einzelne Fest
legungen des G., z. B. über die Freihaltung 
von Flächen und Trassen für bestimmte Nut
zungsarten, können auch längerfristig sein. 
Der G. legt die planmäßige städtebaulich-ar
chitektonische Entwicklung der Stadt fest und 
trifft im wesentlichen Aussagen bezüglich der 
langfristigen Konzipierung von Industrie-
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